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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1992

Rechtssatz

Liefert der Beschuldigte als Erzeuger sein von ihm mit Lagertemperatur und Ablaufdatum bezeichnetes Lebensmittel

an eine Lebensmittelverkaufs.rma aus und wird dort nach dem Ablaufdatum eine Probe aus einem über der

angegebenen Lagertemperatur gelagerten Lebensmittel gezogen, vorliegend Truthahn2eisch, so ist der Beschuldigte

verwaltungsstrafrechtlich nicht verantwortlich, weil das Lebensmittel die Ein2ußsphäre des Beschuldigten verlassen

hat und er auf die Überziehung der Lagerfrist bei einer allfälligen unzulässigen Lagertemperatur keinen Ein2uß mehr

nehmen konnte.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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